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Die Brücke zwischen dem Vergangenen und dem Zukünftigen2 

Am 24.03.1993 hat der Präsident Russlands B.N. Jelzin die Mitteilung „Über die Verfas-sungsmäßigkeit“ an den Obersten Sowjet der Russischen Föderation gesandt. Die Zeitun-gen, bis auf wenige Ausnahmen,3 haben sie nicht publiziert und der Oberste Sowjet wid-mete ihr nur wenig Beachtung. Aufgrund dieser Umstände ist die Mitteilung, sowohl für die Bevölkerung als auch für einen bedeutenden Teil der Verfassungsrechtler, praktisch uner-kannt geblieben. Hier wollen wir diese Versäumnis nachholen, indem wir einige von dem ersten Präsidenten Russlands ausgesprochenen Gedanken thematisieren. Der Text der Botschaft ist kurz und deswegen führen wir ihn aus Einfachheitsgründen hier ganz auf. 
Mitteilung
des Präsidenten der Russischen Föderation an den Obersten Sowjet der Russischen Föderation 
über die Verfassungsmäßigkeit
Der Präsident der Russischen Föderation verfolgt mit Sorge den Anstieg der Verfassungskrise im Lande, insbesondere im Zusammenhang mit den letzten Entscheidungen des Obersten Sowjet der Russischen Föderation und des Verfassungsgerichts der Russischen Föderation. 

Der Präsident der Russischen Föderation beabsichtigt nicht, in vorliegender Mitteilung in die Details bezüglich der benannten Entscheidungen zu gehen. Der Präsident geht davon aus, dass die obersten Organe der gesetzgebenden Gewalt und ihre Kontrollorgane selbst die rechtliche und moralische „Einwandfreiheit“ eigener Auffassungen einfordern, wenn sie ihrerseits die Verfassungsmäßigkeit und Richtigkeit der, von dem Oberhaupt der ausführenden Gewalt, vorgenommenen Maßnahmen durchzusetzen suchen. 

Die Besorgnis des Präsidenten der Russischen Föderation ist im vorliegenden Fall mehr mit einer fundamentalistischen Frage verbunden. Diese betrifft das Umfeld der zu gestaltenden russischen Verfassung, den Gefahren, den es heute unterliegt und auch den Beziehungen zur ihr seitens der Regierung.
 Ich halte es für unerlässlich, meinen tatsächlichen Standpunkt zur Kenntnis des Obersten Sowjet der Russischen Föderation zu bringen, um Missverständnisse meiner Position in der vorliegenden Frage und den folgenden Schritten zu vermeiden.
1. Die Vergessenheit der Verfassungsmäßigkeit

Am 26. Februar 1993 habe ich eine Mitteilung an den Obersten Sowjet der Russischen Föderation, mit der Bitte um aufmerksame Kenntnisnahme der alljährlichen Mitteilung des Verfassungsgerichts der Russischen Föderation über den Zustand der verfassungsmäßigen Legitimation, gesandt. Zuvor habe ich mich an den Vorsitzenden des Verfassungsge-richts der Russischen Föderation mit der nachdrücklichen Bitte, um die Beschleunigung der Vorbereitung der alljährlichen Mitteilung, gewandt.

Ich bedauere es außerordentlich, dass das Verfassungsgericht meiner Sorge über den wachsenden Anstieg der Verfassungskrise im Land zum größten Teil nur oberflächlich reagiert hat, indem es einen allgemeinen Bericht über die getane Arbeit vorbereitete.

Auch der Kongress der nationalen Abgeordneten hat oberflächlicher reagiert, indem es die Botschaft an den Obersten Sowjet lediglich umadressiert hat, und in dem es dem Bericht über den Sachverhalt der verfassungsmäßigen Legitimation nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet hat. Nehmen die Abgeordneten wirklich an, dass die Begutachtung einer solchen umfangreichen Frage wie der, der Verfassungsmäßigkeit im Land, eine Angelegenheit von wenigen Minuten ist?

Ich schlage den Abgeordneten vor, sich an die vergessene verfassungsrechtliche Mitteilung zu erinnern und die Anhörung über die Verfassungswidrigkeit des einen oder anderen Schrittes basierend auf dieser Mitteilung zu beginnen. Der gesunde Menschenverstand verlangt, in richtiger Reihenfolge zu handeln. Andernfalls machen sie sich, durch das Überspringen der rechtlichen Kriterien auf dem Weg zum großen Ziel in den Anstrengungen der Regierungen, mitschuldig bzgl. des Auseinanderfallens der Verfassung. Ich bitte die nationalen Abgeordneten nicht zu vergessen, dass das Volk Berichte über die Überprüfung der an sie – die nationalen Abgeordneten – gerichteten Mitteilungen erhalten muss.

2. Die Instabilität der Verfassungsmäßigkeit 
Der verfassungsmäßige Zustand des Landes ist heute sehr instabil. Gegenüber dieser Problematik die Augen zu verschließen darf nicht zugelassen werden. Hinter den Worten „Verfassungsmäßigkeit“, „verfassungsmäßige Legitimität“, „verfassungsmäßige Kontrolle“ steht an sich ein ähnlicher Inhalt. Diese Worte werden immer öfter in Abhängigkeit von der politischen Konjunktur ausgelegt. Doch wie ist deren Verhältnis, wie ist deren prozessualer Zusammenhang, wie ist der rechtliche, gerechte Rahmen? Solche Fragen stellt sich weder der Oberste Sowjet, noch das Verfassungsgericht. Es gibt auch keine Antwort auf die wichtigste Frage: aus Sicht der rechtlichen Gerechtigkeit oder des gerechten Rechts – wie ist die Beständigkeit der Verfassung? Allerdings werden Behauptungen über verfas-sungswidrige Maßnahmen, Entscheidungen und sogar Worte mit beispielloser Gedankenlosigkeit abgegeben. Ich bezweifele es sehr, dass alle Reden der Führungskräfte des Obersten Sowjet und des Verfassungsgerichts genau den hohen verfassungsmäßigen Anforderungen entsprechen.
Es ist für niemanden ein Geheimnis, dass bei uns die verfassungsmäßige Basis schon auf der Ebene der verfassungsmäßigen Axiome widersprüchlich ist. Der Oberste Sowjet ist im Besitz dutzender Beschlüsse von Experten und darüber hinaus aus eigenen Bemühungen, die die Beständigkeit der Verfassung der Russischen Föderation betreffen.

Diese Widersprüchlichkeit erzeugt unvermeidlich widersprüchliche Beurteilungen. Ein und dieselbe Aktivität kann sowohl als verfassungsmäßig, als auch verfassungswidrig, und sogar als verfassungsfeindlich gesehen werden. Und alle drei Standpunkte würden mühe-los mit der entsprechenden Auslegung der Artikel und der Verweise auf die wirkende Ver-fassung, dargestellt werden können. Aber aus Position des Rechts zur Wahrung der Gerechtigkeit, ist nur eines aus den drei Standpunkten richtig. Haben die Abgeordneten die Gewissheit über die eigene kategorische Unbeirrbarkeit? Und wird nicht bedacht, dass sich ihre Irrtümer zu einer Tragödie für das Schicksal Russlands entpuppen werden?
3. Verfassungsmäßiger Fehler 
Auf diesem widersprüchlichen Verfassungsfundament kann kein stabiler, beständiger Bau errichtet werden. Deswegen lassen sich die fragwürdigen Entscheidungen, gegen die protestiert wurde oder möglicherweise noch protestiert werden wird zu Dutzenden aufzählen, wenn nicht sogar zu Hunderten. 

Der russische Staat gestaltet sich erst. Es wäre gut eine beständige Verfassung, unzwei-felhafte Beschlüsse und fehlerfrei funktionierende Organe der Macht zu haben. Aber wo soll man die heute oder morgen hernehmen? Das ist eine Sache der Zukunft. Deswegen sollte nicht dieser Selbstzerstörungsprozess der Verfassung zugelassen werden; sondern die Fehler erkannt und ein Mechanismus zur Behebung dieser Fehlentwicklungen erschaffen werden. 

Und die Rede ist nicht von davon, auf wessen Seite mehr Fehler zu verzeichnen sind. Sondern davon, dass die Fehler nicht durch Machenschaften, die auf Unrecht basieren, beseitigt werden. 

Unrecht oder nicht die Armee und der Sicherheitsdienst ist eine faktische Kraft, die sich in die Geschehnisse einmischt, die Verfassungsmäßigkeit zerstört und wie vulkanische Lava gleitend die verfassungsmäßig entstehende Demokratie bedeckt. 
4. Die verfassungsrechtliche Übergangsperiode 
Die Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik hat sich rechtmäßig in die Russische Föderation geändert. In Folge dessen sind wir in eine gesetzmäßige Neuentwicklung eingetreten. Die Legitimation der früher gewählten Macht erfordert mindestens eine Bestä-tigung. Diese Bestätigung kann und muss sich an dem obersten Schiedsrichter orientieren – dem Volk. Das ist nämlich dasselbe und mit demselben Stand. 

Die Stellung der Vertrauensfrage, die ich selbst initiiert habe, ist die Formel, die dem Volk die Kraft gibt die Identität/Identifikation zu wahren, die Freiheit des Individuums, mit einem Wort – die Treue gegenüber sich selbst, gegenüber eigener Entscheidung. 
Ich bin bereit ein Konzept für eine neue Verfassung anzubieten, da ich glaube, dass die Verzögerung der Verabschiedung einer Verfassung fatale Folgen für die russische Demokratie haben wird. Ich schließe nicht aus, dass die neue Verfassung nachträglich von der verfassungsrechtlichen Versammlung und dem neuen föderalen Parlament ergänzt und in Folge bestätigt wird.

Heute haben wir eine transitorische verfassungsrechtliche Zwischenordnung, die unmittelbar der vergangenen sozialistischen Ordnung folgt und gleichzeitig der Anfang der neuen Verfassung ist.

Die Brücke zwischen dem Vergangenen und der Zukunft ist bis jetzt schwach. Die Verzögerung zermürbt den Boden unter den Brückenpfeilern. Während sich die Kräfte streiten, kann die Brücke einstürzen.

Die Abstimmung zu der neuen Verfassung wird am 25. April dieses Jahres stattfinden. Ich ermahne alle Organe der staatlichen Organe, die gesellschaftlichen Bewegungen und die Amtsträger von Angriffen auf die Stabilität während des verfassungsrechtlichen Übergangs Abstand zu nehmen.
5. Verfassungsrechtliche Kontrolle 
Die verfassungsrechtliche Kontrolle in Russland schwächt sich selbst mit unzulässigen Interventionen in den politischen Machtkampf, mit einem Eifer, die an „verfassungsrechtliche Bedenklichkeit“ grenzt und erleidet Autoritätsverlust in der öffentlichen Meinung und brüskiert die öffentliche Moral. 

Das Verfassungsgericht muss die verfassungsrechtliche Stabilität mit Ruhe und Recht stützen und nicht ihre Fahne in den Wind hängen. Die junge russische Demokratie braucht eine hoch angesehene, als Wächter des Rechtes handelnde, Gerichtsbarkeit. Man sollte das hohe Ansehen nicht außer Acht lassen. 

Ich hoffe, dass der Kongress der nationalen Abgeordneten als ein Machtorgan, das die Richter des Verfassungsrechts von Russland gewählt hat, ihm empfiehlt offen gegenüber dem Volk die eigene Rolle in der gegenwärtigen verfassungsrechtlichen Krise darzustellen. 
                                                    * * * 

Im Laufe der Zeit wird Russland sich in einen neuen verfassungsrechtlichen Staat verwandeln. Nur so wird sie die Frage zur neuen Ordnung mit der neuen Verfassung ganz natürlich beantworten. Eine Frage, dessen Antwort heute wegen der Machtkämpfe, nicht bestimmbar ist. Kämpfe, politischer Natur, die nicht selten juristische Gestalt annehmen. Manchmal sogar eine pseudojuristische. 

Ich warne davor, gegenüber dem Volk verfassungsrechtliche Illusionen, vor der Verab-schiedung der Form und des Inhalts der neuen Verfassung, zu erschaffen. 

Ich warne davor, da ich als Präsident der Russischen Föderation, Garant für die Verfassungsmäßigkeit bleibe; und ich werde diese sowohl vor den Angriffen, als auch vor der Missachtung und Beleidigung schützen. 
Die Botschaft spiegelt die Situation des Machtkampfes in den Bedingungen des zeitlich bedingten Kompromisses. Dieser wurde von den verfeindeten Gruppen des Präsidenten B.N. Jelzin und des Vorsitzenden des Obersten Sowjets R.I. Chasbulatov angestrebt nachdem die Machtkrise im Dezember 1992 die Spitze erreicht hatte. Damals hat die Vermittlung des Vorsitzenden des Verfassungsgerichts V.D. Zorkin geholfen, die Verord-nung „Über die Stabilisierung der verfassungsrechtlichen Ordnung der Russischen Föderation“ auf dem Kongress der nationalen Abgeordneten anzunehmen. Die Verordnung schrieb dem Obersten Sowjet vor, ein Projekt über die wichtigsten Lagen der neuen Verfassung auf dem ganzrussischen Referendum am 11. April 1993 rauszubringen. Das Pro-jekt musste vorher mit dem Präsidenten abgestimmt werden und noch vor dem 31. März 1993 bekannt gemacht werden.

Aber der Kompromiss war nicht von Dauer und der Präsident B.N. Jelzin hat den Vorsitzenden des Verfassungsgerichts gebeten, die Vorbereitung des von der Verfassung vor-gesehenen (oder von dem Gesetz über das Verfassungsgericht?) alljährlichen Bericht für den Kongress der nationalen Abgeordneten über das Verfassungsrecht zu beschleunigen. Als der Bericht vorbereitet war und auf der Tagesordnung des Kongresses stand, wurde er an den Obersten Sowjet umadressiert. Der Präsident, der merkte, dass versucht wird die Angelegenheit zu verzögern, wandte sich an den Obersten Sowjet mit der Bitte um genaue und sorgfältige Erörterung, damit die notwendigen Beschlüsse gefasst und Konsequenzen gezogen werden können. Allerdings hat das Verfassungsgericht nur ein formelles nichtssagendes Schreiben vorgelegt und dementsprechend hat der Oberste Sowjet am 26. Februar dieser Frage nur fünf bis zehn Minuten gewidmet. Dieser Umstand war der Auslöser für Jelzins Unzufriedenheit und für die Erstellung der Mitteilung des russischen Präsidenten „Über die Verfassungsrechtlichkeit“ ein Monat später. Für die Erstellung dieses Dokuments war er weder von der russischen Verfassung, noch von sonstigen Umständen verpflichtet.

Gleichzeitig haben die verfeindeten Lager einige Schritte für den eigenen Nutzen vorgenommen, um die Gewichtung zu eigenen Gunsten zu verlagern. Mitte März hat der VIII. Kongress der nationalen Abgeordneten das Durchführen des Referendums für unzweckmäßig erklärt. Der Präsident Jelzin hat eine Niederlage erlitten. Am 20. März 1993 ist B.N. Jelzin mit einem Aufruf, indem er sagte, dass er eine Verordnung „Über eine besondere Regierung bis zur Überwindung der Machtkrise“ unterzeichnet hat, dessen Ziel die Aufrechterhaltung des im Dezember 1992 beschlossenen Kompromisses war, im Fernsehen aufgetreten (In Wirklichkeit wurde die Verordnung, weder am selben Tag, noch später bekanntgemacht. In einer Kurzform ist die Verordnung ein Tag nach der Mitteilung „Über die Verfassungsrechtlichkeit“, am 25. März erschienen). In dem Aufruf wurde unter anderem gesagt: „Das Land kann nicht mehr in den Umständen einer Dauerkrise leben… Faktisch wurde ein Hebel des verfassungswidrigen Umsturzes gestartet“.4 Da nichts Weiteres außer dem Text aus dem Aufruf im Fernsehen vorlag, hat das Verfassungsgericht die Ver-ordnungen für verfassungswidrig erklärt. Und dann hat der Präsident B.N. Jelzin beschlossen die Vertrauensfrage zu stellen und Volksabstimmung über die neue Verfassung anzuordnen.  
Also ist das Machtsystem in Russland im Jahre 1993 wesentlich labiler geworden („Die Instabilität der Verfassungsmäßigkeit“ – nach dem Terminus der Mitteilung, Abschnitt 2). Die unmittelbare Auswirkung davon war der Verlust der Stabilität in dem riesigen Land und ihr Abrutschen in das Chaos. Der Nobelpreisträger Ilja Prigoschin und seine Kollegen, Vorsitzende der Brüsselschen Schule, haben einen Vorschlag für die Gestaltung von Ordnungsstrukturen losgelöst von den Gewichtungen angeboten. Diese Strukturen wurden „dissipativ“5 benannt. Einfacher gesagt, mit dem Verlust der Stabilität droht der Zerfall, das Chaos. Aber im Chaos werden früher oder später Ordnungsstrukturen geboren. „Der Zerfall der Verfassung“, der es in der Mitteilung erwähnt wird (vgl. Abschnitt 1), ist der Übergang zum Chaos. Chaos ist durch die Unlenkbarkeit beängstigend: es können keine optimistischen Schlussfolgerungen über die Entstehung der neuen Ordnung gezogen und für die Zukunft als politische Orientierung für die verantwortlichen staatlichen Organe dienen. Der Präsident hat keine Antwort auf die Frage, wie lange „die verfassungsrechtliche Übergangsperiode“ (Abschnitt 4 der Mitteilung) andauern wird. Wie wird die „verfassungs-rechtliche Übergangsordnung“ sein, diese „Brücke zwischen dem Vergangenen und der Zukunft“ (Abschnitt 4 der Botschaft)? „Die Verzögerung zermürbt den Boden unter den Brückenpfeilern“ – ist die in der Mitteilung gebrauchte Beschreibung des nahenden Einsturzes der Ordnung, des Chaos. Doch in der Botschaft spürt man die versteckte Sicher-heit über die Nähe der „Insel“ der Sicherheit – „das Entstehen der Verfassung“, das zu der „verfassungsrechtlichen Stabilität“ führen muss (Abschnitt 5 der Mitteilung). 

In solchen instabilen Bedingungen kann sogar das kleinste fehlerhafte Handeln sehr große Konsequenzen nach sich ziehen, besonders gefährlich sind die rechtswidrigen Handlungen, „Handlungen, die auf Unrecht basieren“ (Abschnitt 3 der Botschaft). Die Botschaft behandelt nicht nur „das Recht als Gerechtigkeit“6 (Abschnitt 2 der Botschaft), sondern führt den gegensätzlichen Begriff ein – „Unrecht“. Der Logik des Genres der kurzen Mitteilung entsprechend, wird dieser Begriff nicht weiter bestimmt. Aber man sieht im Kontext, dass nicht nur die bedenklichen juristischen Normen im Sinne der Konzipierung der Ungleichheit des Rechtes und des Gesetzes7, Normen des rechtswidrigen Gesetzes gemeint sind, sondern auch bestimmte Handlungen und Rechtsverletzungen. Es entsteht ein be-griffliches Paar: „das Recht als Gerechtigkeit“ und „das Unrecht“. In diesem Rahmen werden auch die Fragen über den Zustand der russischen Verfassung gestellt. 

Aus dieser Sicht diskutieren wir den methodologischen Aspekt der Mitteilung. Dieser ist besonders interessant in Verbindung damit, dass genau in der umschriebenen Periode, der Präsident B.N. Jelzin anfing sich für das Recht als ein mögliches Instrument, das ihm helfen könnte seine politischen Gegner zu besiegen, zu interessieren. Er fing an sich intensiv mit einer Gruppe bekannter russischer Juristen zu treffen. Er ging – bildlich gesprochen – eilig durch die „juristischen Universitäten“, stellte Fragen, suchte nach historischen und juristischen Präzedenzfällen.

Also, in welcher Weise wird das „Unrecht“ zu der Quelle der juristischen Normen? 
Ein solcher Prozess kann „von oben“ gestartet werden, wenn eine neue juristische Norm oder politische Praxis das geltende Gesetz ändert auf die Initiative von stillem Einverständnis. Genau das meint hauptsächlich die Mitteilung an den Obersten Sowjet. Aber man kann auch nicht wenige historische Beispiele benennen. So hat Ende 1849 der österreichische König Franz-Josef die Verfassung aufgehoben, die er selber Anfang desselben Jahres einführte. Also wurde der neuen Ordnung ein „Unrecht“ zugrunde gelegt. 1850 hat der preußische König Friedrich Wilhelm IV mit seiner alleinigen Macht das Gesetz über die Wahlen für das Parlament verfassungswidrig aufgehoben. Auf dieselbe Art wurde in Russland 1907 in Russland das alte Gesetz für die Wahlen in die staatliche Duma abgeschafft und das neue erschaffen. Der Akt vom 3. Juni 1907, der an sich rechtswidrig war, wurde zu der Rechtsquelle, die das russische staatliche Leben die nächsten zehn Jahre reguliert hat (1907-1917) und sie hätte weiter regulieren können, wenn nicht die revolutionäre Änderung der Rechtsordnung gewesen wäre, diesmal nicht von oben, sondern von unten. Ein berühmter russischer Jurist S.A. Kotljarewskij schreibt: „Was den Akt vom 3. Juni an-betrifft, so ist dessen Verteidigung im Sinne der Übereinstimmung mit dem staatlichen Recht, ein hoffnungsloser Fall“.8 Und anschließend zu dem gleichen Akt: „Er ist juristisch anstandslos“.9 Die Genehmigung für die vorliegende Unstimmigkeit gibt „das Recht die so genannte Legalität zu missachten - im Namen der höchsten historische Mission“.10 
„Von unten“ entwickelt sich so ein Prozess zum Beispiel im Zuge einer Revolution, die an sich schon dem geltenden Gesetz widerspricht und dabei neue Normen zum Trotz der vorigen Regierung bewirkt. Eine Revolution ist ein seltener Ausnahmefall. Vergleichsweise oft kommt es dazu, dass irgendeine Rechtswidrigkeit, die eigentlich nicht als Quelle für irgendein Recht dienen kann, in Folge einer politischen Notwendigkeit passiert und zum Maßstab einer unüberwindbaren Macht wird. Die Handlungen einer solchen Macht führt die bestehende Rechtsordnung zum Verfall und in Folge dessen, wie bereits erwähnt, die Gesellschaft in eine Instabilität. Deswegen ist es üblicherweise so, wie die Geschichte zeigt, dass ein und derselbe Akt nicht nur die alte Ordnung rechtfertigt, sondern auch eine neue erschafft. 

Als am 21. September 179211 der Konvent in Frankreich in seiner ersten Sitzung die Ver-nichtung der Monarchie ausgerufen hat, hat er genau damit eine Republik gegründet, obwohl nichts Direktes dazu aufgestellt wurde. Aber in einer Ablehnung der Monarchie ist implizit eine Befürwortung für „Nicht-Monarchie“ enthalten, und das ist nichts anderes als eine Republik. Tatsächlich hat der Konvent am 21. September beschlossen, dass „die kö-nigliche Macht in Frankreich abgelehnt wird“, aber in dieser Sitzung ist das Wort Republik von keinem Sprecher erwähnt worden. Die Republik wurde nicht bei der abendlichen Sit-zung am 21. September ausgerufen. In der Zwischenzeit wurde am 22. September nach der Verlesung der Protokolle von der gestrigen Sitzung, von dem Konvent angeordnet, dass zukünftig alle Akten mit den Worten: „Das erste Jahr der französischen Republik“ versehen werden. Auf diese Weise hat der Konvent keine spezielle Verordnung über die Gründung der Republik rausgebracht, aber hat die Ablehnung der Monarchie als Gründung einer Republik gedeutet. Und gründete auf dieser Ablehnung eine neue staatliche Ordnung.
Der Geschichte sind mehrere Beispiele bekannt, die aufzeigen, dass das neue Recht aus den Verstößen oder sogar Zerstörung des alten Rechts entstand. Die Zerstörung ist nicht nur die faktische Kraft, die das geltende Recht beendet, sondern die auch eine neue gesetzliche Ordnung schafft. Die Ordnung geht erst in ein Chaos über, und erst dann entwi-ckelt sich aus dem Chaos in eine neue Ordnung. Aber die theoretische Betrachtung unter-scheidet sich immer von dem praktischen Leben. Auch eine aus historischer Sicht sehr kurzzeitige Chaosperiode ist ziemlich schwer und langwierig für die Menschen. Man kann sich eine Situation vorstellen, in der die neue gesetzliche Ordnung von der revolutionären Macht erschaffen wird, also von Null. Bis die neue Macht sich in der riesigen Masse des alten Rechts zurechtfindet und entscheidet was aufgehoben und was bewahrt werden muss, hören vielzählige Normen, auf den das staatliche und gesellschaftliche Leben basiert, auf zu gelten. Das führt dann dazu, dass Steuern nicht mehr in die Staatskasse eingehen, die Staatsbeamten werden das Recht haben auf allen Ebenen, bis hin zu den Städten und Gemeinden, die Zügeln der staatlichen Regierung fallen zu lassen, die Streitkräfte werden die Waffen niederlegen, die staatlichen Grenzen werden geöffnet, die Verbrechen werden nicht verfolgt und bestraft, es wird nichts formgemäß vererbt werden können, es werden keine Verträge geschlossen werden können und Streitigkeiten werden nicht beigelegt werden können. 

Deswegen gilt auch das Prinzip der Kontinuität des Gesetzes. Also, während wir zu der Geschichte der ersten französischen Revolution zurückkehren, erinnern wir daran, dass der Konvent, der am 20. September 1792 entworfen wurde schon am nächsten Tag eine Verfügung erlässt, dass bis zu den neuen Anordnungen die nicht abgelehnten Gesetze gelten. Dieses Prinzip galt mit einigen Einschränkungen auch in Russland nach der Revolution am 27. Februar und zum Teil auch nach dem 25. Oktober 1917. Auf diese Weise wird der Moment, wenn das „Unrecht“ mit unüberwindbarer Kraft die vorige Ordnung zerstört, zum rechtlichen Datum, an dem die neue Ordnung beginnt.12 
Wir sehen an dem gebrachten Beispiel, dass eine Revolution nicht mit Prinzipien und Moral regiert, sondern mit Worten. Vergleichsweise schnell braucht sie diese doch, denn der Rang von einfachen und sogar überzeugenden Worten ist nicht ausreichend. Die Eigenart des „Unrechts“ als Basis der politischen Bewegungen, über das in der Mitteilung gesprochen wird, besteht genauso darin, dass es von der eigenen Rechtsüberzeugung begleitet wird und parallel mythologisiert wird. Auf der einen Seite ist der „Unrechtschöpfer“ davon überzeugt, dass das von ihm geschaffene Recht zumindest für die nächste Zeit rechtmäßig ist. Auf der anderen Seite wird nach der Formulierung des Endes der Mitteilung „eine verfassungsrechtliche Illusion für das Volk erschaffen“.
Die Botschaft enthält ebenfalls die These, die man als Metapher interpretieren kann, aber in der man auch nach dem tieferen Sinn suchen kann: „die verfassungsmäßige Basis ist bei uns schon auf der Ebene der verfassungsmäßigen Axiome widersprüchlich“ (Abschnitt 2). In der Theorie des Rechts waren Annäherungen, die sich an die juristische Axi-omatik stützten, nicht ungewöhnlich.13 In Wirklichkeit war die axiomatische Methode von den Zeiten des Evklid beginnend, ein Vorbild für die Systematik der Wissenschaft. Es reicht in diesem Zusammenhang „Die mathematischen Anfänge der natürlichen Philosophie“ von Newton, die die Mechanik als ein System der Axiomatik benannte und „Die Ethik“ von Spinoza, in der er die Ideen der Axiomatik für die Darlegung seiner Lehre über die Moral nutzt, zu erwähnen. 

Allerdings hat sich die Ansicht diesbezüglich etwas geändert.14 Es hat sich herausgestellt, dass kein System der Axiomatik den Reichtum einer sich entwickelnden Theorie, unter anderem des Rechts, ausschöpfen kann. Diese allgemeine These hat Bestätigung in den berühmten Theorien über die Nichtvollkommenheit von Gödel gefunden. Eine dieser Theorien besagt, dass jedes ausreichend reiches System der Axiomatik wenn nicht widersprüchlich, dann unvollkommen ist.  Anders gesagt, jede rechtliche Konstruktion wird sich in irgendeinem Moment mit irgendwelchen Normen widersprechen. Um die Widersprüche zu beseitigen, ist es notwendig zu den Axiomen zurückzukehren um diese auf eine Weise zu verändern oder zu ergänzen (was eine sehr schwierige Aufgabe darstellt), dass weitere Kollisionen der Normen verhindert werden auch bei zukünftiger Ausdehnung der Gesetzgebung. 

Man muss auch eingestehen, dass zu dem beschriebenen Zeitpunkt die russische Verfassung häufig und mehrfach korrigiert wurde, was sie zweifellos in die Krise der Widersprüchlichkeit brachte. Allerdings beharrt der Präsident in der Botschaft nicht auf diesem allen bekannten und verständlichen Faktum, damit die Konfrontation nicht verstärkt wird. Er zeigt Fehler in den Handlungen aller Machtzweige auf und bietet an: „sondern die Fehler erkannt und ein Mechanismus zur Behebung dieser Fehlentwicklungen erschaffen werden.“(Abschnitt 3). 

Aber die Erscheinungen der „Begrenzung von Gödel“ im Recht kann man erheblich mit der Zusammenlegung der Organisationen des normativen Systems beseitigen. Eine solche Zusammenlegung hängt von dem unmittelbaren Ausweg auf nichtjuristische (soziale, politische, moralische) Faktoren ab. Anders gesagt, die rechtliche Theorie der Axiomatik kommt gänzlich oder teilweise in der verfassungsrechtlichen Konstruktion zwingend zu Ausdehnung bis zu sozialrechtlichen Theorie, oder sogar sozial-politisch-rechtlichen Theorie. Und dieser Moment ist sehr bedeutend. Deswegen, wenn die Rede von „einwandfrei-er Verfassung“ und von „stabiler, beständiger Bau“ (Abschnitt 3 der Mitteilung), ist in erster Linie nicht die Methode von Evklid gemeint, sondern die Formierung eines sozialpolitischen und juristischen und moralischen Klimas, das für das staatliches Leben wohltuend ist und das Steigern des Effekts des verfassungsrechtlichen Mechanismus. Deswegen wird in der Botschaft von „rechtlichen und moralischen „Einwandfreiheit““ (Präambel) gesprochen. Diese doppelte (innerliche und äußerliche) Bedingung schützt die Gesellschaft vor dem „Unrecht“. Das Recht – ein äußerlicher Faktor den Menschen betreffend und die-ser wirkt auf diesen von außen, mittelbar. Die Normen der Sittlichkeit stellen einen Teil des menschlichen Bewusstseins dar und wirken auf den Menschen dementsprechend von innen, unmittelbar. Die Quelle der Kraft, die den Menschen zwingen kann sich dem „Unrecht“ nicht zu unterwerfen, besteht aus dieser Unmittelbarkeit.
Wenn das „Unrecht“ dem sittlichen Verstand des Menschen widerspricht wirkt es kraftlos auch wenn dessen Bruch mit schwerer Strafe geahndet wird. Die Tragik der Kollision von juristischen und moralischen Gesetzen ist bestens in der klassischen Literatur festgehal-ten, angefangen bei der antiken (z.B. „Antigion“ von Sophokl). Zu den Zeiten der direktorischen Epoche wurde in Frankreich ein deutlich unrechtmäßiges Gesetz beschlossen, das materielle Hilfe an französische Emigranten unter Androhung der Todesstrafe untersagte. Vorm Gericht stand ein hochbetagter Mann, der dabei erwischt wurde wie er seinem emigriertem Sohn Geld schickte. 

– KanntenSie etwa, - fragte der Richter den Beschuldigten, - das Gesetz nicht, dass es verbietet den Emigranten Hilfe zu leisten? 

– Ja, ich kannte das Gesetz, - antwortete der Mann, - aber ich kenne ein noch älteres menschliches Gesetz, dass dem Vater auferlegt, den Sohn zu unterstützen. 

Dieses historische Beispiel, das heute wie ein Gleichnis aussieht, illustriert gut die Botschaft über die „rechtliche und moralische „Sauberkeit““. Gleichzeitig enthält die doppelte Voraussetzung der „rechtlichen und moralischen „Sauberkeit““ ein Paradox in sich. Die von dem Recht gestellten Anforderungen enthalten immer streng definierte Grenzen, die für jeden erreichbar sind. Die Anforderungen des Rechts sind genau und konkret. Sie stellen in ihrer Art die unterste Grenze dar, die Grenze des Verhaltens. Im Gegensatz dazu sind die Anforderungen der Moral grenzenlos. Hier dient jeder bereits erreichter Level als eine Stufe für die weitere Vollkommenheit und auch als Maßstab für neue Anforderungen. Die Norm, die vorschreibt den Nächsten zu lieben, stellt nicht die Obergrenze dieser Liebe auf. Anhand der biblischen Weisheit darüber wie oft man um Verzeihung bitten sollte, wird der Unterschied zwischen den begrenzten Forderungen des Rechts und der unbegrenzten Forderungen der Moral gut illustriert. Die Gesetze von Moses, die das geltende Recht dar-stellten, schrieben vor Beleidigungen nur sieben Mal zu verzeihen. Gleichzeitig fordert aber die Moral Größeres: „Dann trat Pjotr an ihn und sagte: Oh Gott! Wie oft soll ich meinem Bruder, der mir gegenüber Sünde begeht, verzeihen? Bis zu sieben Mal? Jesus sagte ihm: Ich sage nicht „bis zu sieben Mal“, sondern bis zum sieben mal siebzig Mal“ (Mf. 18:21-18:22), also praktisch unendlich. Das Paradox liegt darin, dass alle beiden Forderungen letztendlich einer Quelle entspringen. 

Das Recht versucht es selten (und kann es gar nicht) die innerliche menschliche Sphäre des Verhaltens, seine Gedanken und Launen zu bewerten. Auch wenn das Strafrecht sich um die Entdeckung der menschlichen Motive für die Handlung (Unterlassen) kümmert, so bewertet die Verfassung (Grundrecht) die Bedeutung des Fehlgehens, die Fehler oder die innerlichen Motive gar nicht. Der Mitteilung des russischen Präsidenten „Über die Verfassungskonformität“ liegt ein seltener Versuch zugrunde, die verfassungsrechtlichen Bewertungen zu vertiefen, indem man diese auch moralisch misst. Man braucht es nicht zu erwähnen, dass die damaligen Subjekte der „Faustpolitik“ nachdem sie die Mitteilung des Präsidenten gelesen haben nur mit den Schultern gezuckt haben („B.N. spinnt, spinnt…“) und es gleich vergessen haben.
Am 29. April 1993, als die gefährlichste Phase der Krise vorbei war, hatte der Präsident B.N. Jelzin in einem Vortrag in Kreml die Mitteilung folgendermaßen komprimiert dargestellt: „Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik ist auf einem friedlichen Weg zu einer Russischen Föderation geworden. Der Staat hat nicht nur die „juristische Persönlichkeit“ geändert, sondern auch die gesamten Struktur… Unsere Verfassung ist noch die Alte mit einer Vielzahl von Änderungen und Ergänzungen. Diese Basis einer Gesetzgebung wirft den Staat zurück in die Vergangenheit. Es ist klar, dass man mit der Zukunft nicht brechen kann, aber man sollte nach vorne gehen und nach den neuen Normen und Re-geln leben. Natürlich dann, wenn diese Regeln der Realität entsprechen, klar und ver-ständlich sind und sich nicht widersprechen, wie das derzeit in der noch bestehenden Ver-fassung der Fall ist. Deswegen benötigt die Russische Föderation ein neues gesetzliches Fundament (Verfassung).“15 

Über einen moralischen Neubeginn ist kein Wort gefallen. In Zukunft erwartete das Land eine kurze aber energische Etappe der Vorbereitung für die neue Verfassung Russlands, die ihren Höhepunkt in dem Moment erreichte als es das „Unrecht“, gegen das der Präsident B.N. Jelzin auftrat (präsidiale Verordnung Nr. 1400), transformierte. Und die Architekten der Verfassung haben die Chance bekommen, nach der Wahl eines passenden Systems der Axiomatik, eine neue widerspruchsfreie Verfassung zu konstruieren. Diese Erfahrung ist an sich sehr wertvoll und ist es Wert erforscht zu werden, von den dramatischen Ereignissen des Jahres 1993 (buchstäblich von Januar bis Dezember) ganz abgesehen. 
--------------
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